
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1981/11/3 5Ob575/81,
7Ob624/89, 6Ob116/05k, 3Ob240/09d

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.11.1981
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Norm

ABGB §1438 Ab

ABGB §1438 Ac

ABGB §1438 E

ABGB §1439 Satz2

KO §39 Abs1

KO §42

Rechtssatz

Gegen eine von der Konkursmasse im Anfechtungsprozess eingeklagte Geldforderung kann der Anfechtungsgegner

mit einer als Masseforderung zu quali7zierenden Geldforderung ohne jede Einschränkung aufrechnen; die

Aufrechnungsvoraussetzungen der Gegenseitigkeit und Gleichartigkeit sind diesbezüglich gegeben.

Entscheidungstexte

5 Ob 575/81

Entscheidungstext OGH 03.11.1981 5 Ob 575/81

Veröff: SZ 54/153

7 Ob 624/89

Entscheidungstext OGH 09.11.1989 7 Ob 624/89

Beisatz: Mit Konkursforderungen kann gegen den Anfechtungsanspruch keinesfalls aufgerechnet werden. (T1)

6 Ob 116/05k

Entscheidungstext OGH 30.11.2006 6 Ob 116/05k

Auch; Beisatz: Eine Aufrechnung mit einer Forderung gegen die Konkursmasse wird durch § 42 KO nicht

ausgeschlossen. (T2); Veröff: SZ 2006/180

3 Ob 240/09d

Entscheidungstext OGH 28.04.2010 3 Ob 240/09d

Auch; Beis wie T1
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